
~ZUR ZEITBEsrrIMMUNG EI:N'IGEll URKUNDEN
~ . . . -. .

VOM OPRAMOAS-DENKMAL. .

D~s grosse Grabdenkmal des Opramoas in der lykischen
~tadt Rhodiapolis war bekanntlich auf di'ei Seiten mit um­
fangreichen Inschriften geschmuckt: Beschlüssen des Bundes
der lykischen Städte, Briefen von Statthaltern und vom Kaiser

CAntoninus' Pius, die sämtlich die zahlreichen dem Opl'amoas
während efnes lailgen Lebens zuteil gewordenen öffentlichen
'Ehl'Ungen zum Gegenstand baben 1, Diese Urkunden sind, wie'
zuletzt R. Rebcrdey nachgewiesen hat, im Allgemeinen ihrer
zeitlichen Reihenfolge nach geordnet. Auch lassen sich mehr"

,fach Urkunden, die dem gleichen oder den unmittelbar allf-
'einanderfolgenden Jahren entstammen, zu zeitlich geschlossenen
Gruppen zusammenfassen.. Abel' in den weitaus meisten Fällen
bleibt grosse Unsicherheit bestehen, wie weit die zeitlichen

'Abstände zwischen den einzelnen Urkunden oder ,Urkunden­
~igruppen angenommen werden mlissen, und welchem bestimmten
~Jahr der allgemeinen Zeitrechnung sie zuzuweisen sind. Eine
etwas genauere Zeitbestimmung . erlauben nur die aus' den
späteren Lebensjahren des Opramoas stammenden Aktenstücke,
da hier die Jahr für Jahr wiederkehrenden Ehrenbeschlitsse

Ldes lykischen Landtags, KaT' lTOc; TE1~(li, eine gewisse Hand­
>habe. bieten: diese gehören in der Hauptsache dem vierten
'und fÜnften Jahrzehnt des IL Jahrhunderts an und reichen

, I Die Kenntnis des Denkmals, die versc~iedenen E:x:peditione!l
"österreichischer Forscher verdankt wird, darf im Allgemeinen vor­
'ausgesetzt werden. Vgl. Reisen im südwestlichen Kleinasien, her­
ausg. von Petersen und LU1-1chan II S, 77 ff. Im Folgenden wird die
Behandlung der Inschriften durch R. Heberdey, Opramoas, In­
schriften vom Heroon zu Rhodiapolis, Wien 1897 zugrunde gelegt;
'die einzelnen Urkunden werden nach seiner Anordnung und Zäh·
\]nng zitiert.
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wobl bis nabe an den Tod 'des Opramoas heran, deli Heberdey
S, 68 mit Wabrscbeinlichkeit in das Jabr 152 oder 153 ·setzt.
Aber die diesel' Reihe voraufgebenden Urkund-en sind nur ganz
ungenügend datiert, Für dereu Zeitbestimmullg sind die in
Briefen und Bundesratsbeschlüssen begegnenden Namen der
Provinzialstattbalter bishel' nicht hinreichend verwertet wor­
den. Mit Hilfe diesel' Namen lassen sich doch verschiedene
feste Anhaltspunkte gewinnen, um die Urkunden, teilweise
mit hinreichender Genauigkeit, bestimmten Jahren ~l1zuweisen.

Dabei ist zunäcllst eine feststehende Regel der römischen
Provinzialverwaltung in der in Frage kommenden Zeit im Auge
zu behalten, Die kaiserlichen Statthalter der Provinz Lycia
Pamphylia haben diese's Amt stets v 0 I' Bekleidnug des Kon­
sulats, meist ullmitteU,al' oder wenige Jahre vorbeI' innegeb;\bt,
was ebenso bei den meisten Übrigen von Prätorie,m verwalteten
Kaiserprovinzen der l;'all war. Nicht selten sind' diese noch
während ill1'es Aufenthaltes in der Provinz zum Konsulat

.designiert 1, den sie dann unmittelba~ nach Ablauf ihrer Ver-
waltungsperiode bekleidet haben werden. Die ]<'älIe, bei wel­
chen die Daten sowohl fUrdie Verwaltung der Provinz wie
fÜI' Bekleidung ges Konsulats erhalten sind, lassen an \leI'
Giltigkeit der erwähnten Regel keinen Zweifel. Dazu treten­
die Beispiele, welche in der erbaltenen Ämterlaufbahn di~

unmittelbare Aufeinanderfolge von Statthalterschaft und Kon­
sulat zeigen.

Als Belege dei' ersteren Art seien bier angefÜhrt:
1. -Sea:. Mm'cius P1;iscus: Legat von Lycia untet' Vespasian,

wahrscheinlich i. J. 77/78, Konsul i. J. 79 Od~l' 80 (PIR
II 338).

2. T. AU1'elius Quietus: Legat i. J. 80, Konsul suffectl1s j,'

J.82 (PIR I p. 214 ur. 1292, Benndorf im Bormannbeft
der Wiener Studien 1902 S. 16 ff,).

3. Cn. A1'l'ius C01~nelius P1'oculus: Legat VOll 139 bis 141,
cos. i. J. 145 2 (pIR 1141nr. 901).

1 Für Lycia ist ein solcher Fall zufällig nur durch ein Bei­
spiel zu helegen (hei Q. VOC,onius Saxa s. unten 8. 37). Aber auch
bei den übrigen Statthaltern, deren Konsulat unmittelbar der Ver­
waltung der Provinz folgt, ist die Designation noch während der
,Amtstätigl,eit vorausz,usetzen,

2 In der etwa dreijährigen Zwischenzeit wird Pro,culus noch
eine andere kaiserliche Provinz, und zwar eine solche mit Legions-
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4. C. IuJius Avitus: Legat LJ. 147 und 148, cos. suff. i.
J. 149 1 (Stein in Pauly-Wissowa X Sp. 173 ur. 103 IGR
III 705).

In der Aufzäblung der Ämterlaufb'abn gebt die Verwaltung
von Lycia dem Konsulat unmittelbar oder kurz vorauf bei:.

5. C. Antius Iulius Quadt'attts dem(l{oDsul d. J. 93 (PIR
iI p: 209 f. ßl'. (38).

6. L. luliusMarinus CaecilÜts Simplex: leg. imp. Nel'vae
TI·aian. Aug. Germ. pl'ovinciae Lyciae et Pamphyliae (also
seit dem J.97/98), procos. provinciae Achaiae (also i.J.
99/100 oder tOO/101), cos. i. J. 101 (P~R II p. 200 nr. 274).

7. Q. Ros~ius Pompeius Falco ~ .., leg. Aug;. leg. V Maced.
(im 1. Dakerkrieg Tl'aians), leg. Aug. pr. pr. provinciae
Lyciae et Pamphyliae, leg. Aug •.. : provinciae Iudaeae
consut' XV vir sacris faciundis (CIL III 12117, vgl. PIR

I III p. 134 nr. 68). . .
8. Q. Voconius Saxa ji"idus: ümxTov &rrob€b~I'fJ.lEVOV rrp€<J·

ß€UT~V Kat aVTHJ"TpUTIl'fOV TOV. L€ßMToD ErrapX€lWV AUKia<;;
Kat ITaJ.lq:luAiac;av9urraTOV IT6VTOU Kat Bl8uvia<;; nacl;t IGR
III 763, vgl. .PIR III p. 471 u. 612. Da seine lykiscbe
Statthaltel'scllaft mit dem J. 147 geendet zu haben scheint,
wird er den Konsulat L J. 148 bekleidet haben. Dazu'
stimmt, dass er L J. 161/62, also nach der damals üb·

. lieben Frist ·von 14 his 15 Jabren, procos. Africae war
(CIL VI~I2269l vgl. Cagnat in Festschrift f. "0. Hil',Sch-
feld, 1903 S. 167 f.). "
Die BerUcksichtigung des durch diese Beispiele belegten

und ausnahmslos befolgten Grundsatzes gestattet zuverlässige
Schlüsse bezüglich det· zeitlichen Ansetzung mehrerel' Urkundeb.
aUF! dem älteren Teil der Sammlung. Der Statthalter Vale1'ius
Severus, dessen Schreiben 'an Rat und Burgerscbaft von Rpb­
diapolis in d(lF Urkulide m. 16 vorliegt, ist obne Zweifel i~e'n­

tisch mit dem C. ,Valei'ius Sevel'Us Konsul suffectu~ i. J. 124
(Diplom C. UI p. 879, PIR II~ p. 377 m. 134)soWi~ mit dem

besatzung,verwaitet haben; auch an den Prokonsulat einer Senlltts­
provinz, oder die Verwaltung einer der beiden Hauptstaatskassen in
Rom, des aerarium Saturniodel' militaris, könnte gedacht .werden.

t In dem Diplom dieses Jahres (eIL III p.1986) ist dascQ­
gnomen des zweiten Ko"nsuls statt ANTIO vielmehr AVITO zu lesen j

die Identität dieses Konsuls mit <lern l;'kischen Statthalter ist dann
wohl aUsser Zweifel.
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Valerius Severns, der kurz v~r dem J. 118 als PI'~kousul die
Provinz Achaia verwaltet hatte. Seine Statthalterschaft in
Lycia fällt demnach z~ischen 118 und 124,· wahrscheinlich
näher an das letztere Jahr. Dann darf auch der lykische Statt­
h,lter Pomponius Antistil!-1~Us Funisulanus Vettonianus der
Urkunde ur. 14 wiedei: erkannt werden in dem T. Pomponius
Atitistianus, der im J. 121 den Konsulat bekleidete (OlL VI
2080, 59). Er wh'd also vorher, etwa zu Anfang der Regie­
rung Hadrians in Lycia gewesen sein, vielleicht als unmittel~

barei' oder zweiter Amtsvorgänger des Valerhls Severus.
. D1e dem Br~ef des !Pompouius auf dem Denkmal nnmit-

t.elbal' voraufgellende, also auch zeitlich äUere Urkunde m.13
ist· ein 'Brief des Caeli1t8 Flo1'us, der naeh andel'en Zeugnissen
(Urkunden 'm. 8 und 9), pl'ocul'ator Angusti in Lyeia war, an
OpraQloas. Wegen seiner Wichtigkeit fUr die Zeitbestimmung
wird der Wort1au~ des rrextes hier wiederholt: KaiAloc;; <l>Mjpoc;;
'Onpa~6[a] Anonwv[iou avbpi] I T€I"UWT(hw xaipm' Kai brU.lOl1ia
[npo<;; TllV] nOAlv u/.IWV ~rr€O'TaAKa,w<;; r[a] avavK[a]lojrara Eie;
T'~Y €UTUXEO'T<XrTjV. TOU [K]upiou nl~wv Enavobov ETOt­
,..Ul:O'M8m, 'ahM OUK' [a]!rvowv Kal t]v iMa npoc;; E~E exw; bui­
~li-O'lV, I KOIVOnotOU~al np6<;; O'E ourwc;; avaVKaia[vl cppovriba Kal
urro~l~VllO'KW, WO'TE ETrrrVWlvaiO'€ T11V 6cp€IAO~€VI1V TW npar~aTl

K[al?] I [0]1' E[f..IE Kai oiJ (7)) bto. r~v naTpioa O'ou €UO'€ß€[lav]
... , . ~€ uJ..I€pi~vw ... rfjc;; TWV . . .. .. "" Kara]O'K€ufjC;; n ..
. , .. [ .. Epp]w0'9ai O'€ ßOUAO~Ul. UVUT€!TPamal E,!\ &p}XIE[pew<;;

F'tlr pie Erklärung ausschlaggebend ist die Bedeutung
cl,es Wortes Emivooo<;;. Dieses ist bisher stets übersetzt wor­
den mit <zweite, wiederholte Ankunft des Kaisers' und diese
mit derReisßqes Kaisers Hadrian im J. 129 oder 130 in Be­
ziehung gebrncht (Heberdey 8. 62 ; Weber, Hadl'ian 8.225,
Anm. SOl 11. S. 263). Aber diese übersetzung ist unzulässig:
~rr&VQboC;; heisst ganz allgemein <Rückkehr, Heimkehr' und
k~nn darnach bier allein die Reise eines Kaisers betreffeIl,,......, . .
der SIe hau f dem R tl ck weg VOll e 111 emAufe nthalt I m
Orient nach Italien bzw: Rom befand und auf diesem
Y'Iege diePl',ovinz Lycia bel·ührte. Den Zeitverhältnissen nach
kommt dafür allein die Rückkehr Kaiser Trajalls in Frage I,

1 An die Rückreise des neuen Kaisers Hadrian im Herbst des
~: 117 kann nicht gedacht werden, da, dabei die Route durch das
Binnenland KJeinasiens, nicht die See.fahrt gewählt wmde. Die ein·
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"der infolge Erkrankung den Plan, ! einen erneuteq Feldzug nach
Mesopotamien persönlich zu leiten, aufgegeben hatte und statt
dessen die RUckfabI't nach Italien zu dem dort vorbereiteten
Parther-Triumph antrat (Sommer d. J. 117). Die ÜberliefeI:ung
lässt keinen Zweifel, dass die Rückkebi' auf dem Seewege
erfolgen sollte und in dieser Weise auch eingeleitet wurde
(Dio LXVIII 33, 1 1 ~nd 3,Zonaras XI 22!; v~l. Weber,
Hadrian S. 35f.). Von SeleuciR, dem Rafen der Hauptstadt
Syriens, Antiochia, ausgehend wal' die Fahrt in der auch sonst
üblichen Weise (Beispiele bei Webei' S, 36 Allm. 132) längs
der SUdkllste Kleinasiens geplaut. Dabei mussten verschiedene
Küstenplätze angelaufen wel:den als Nachtquartiere sowie zur
Ergänzung der Wasser- und Mundvorräte. Von Selinus an der
Snd\vestkUste Ciliciens, welches von der kaiserlichen Flotte
wohl amzweiteu' Reisetag~ erl'cicht werdenkon,Dte, und
wo der Kaiser nach wenigen Tagen, am 10. August starb,
wäre die Sildostküste Lyldensin . einerweitcren 'L'agesfabrt
zu cnciehen gewesen. Sicherlich war einer der lyldschell
Hafenplätze als Anlegeplatz fUr die ];'lotte in Aussicht ge­
nommen s. Zu den Vorbereitungen für deren Aufnahme wer­
den die benachbarten Iykischen Gemehldeu, daruntel' auch
Rbodiapolis, zu Leistungen hel'angezogen worden' sein, zu
welchen dei' kaiserliche Proltumtor die Auffordenlngel1 ergeben
liess; 'Da ~lie Reise des Kaisers in den etsten Augllsttagen,
etwa am 3. odel' 4., begonnen wurde, werden die VOl'bel'ei"
tungen an den versch~edenen in Aussicht genommenen Anlege­
)llätzen etwa in dei' zweiten Hälfte des Monats Juli oder gegen
Ende dieses Monats in Angriff genommen sein. 111 cl i e seI'

zelllcnStationen auf qCl' 8tl'1\8Se von Tarsus naell Caesltrelt hltt
Weber 58 ff. festgestellt.

1 w<; öe TI1J V(l(h'l,.Hm ("ho<; ~lEV E<; TI)V 'lTuAiuv n: A€ ~ V

, ..• KC(! E<; I:€AlVOUVTtl Tfl<; KlAuda<; ehfrwv, fiv ~)l) Kai Tptl1Cl~6rrOAlV Ktl­
).oOj.l€V, an:ElVUE€. Vgl. die GI'abschrift eines am 12. Ahgust
117 in Selinus gestorbenen Freigelassenen Trajans, der dem Ull­

mittelbal'en Gefolge angehöl't hatte bei Dessau 1792.
2 S. 70, 9 Dr. 1f,!· öe v6ou,; KUTtln:ovOlj~levo<; ijpEClTO '1'00 n:poc; 'ITuÄ{ay

'!r).oo<;.

S In gleicher Weise wird die Sitdkiiste Lyldens bei der Fahrt
des ebenfalls aus Syrien nach Italien zurLiekkehrenden Gaius Caesar
im J. 2 v. ühr. angelaufen, der in Limyra starb (Dio LV 10 a 9).
Und den gleichen Weg' schlug die Flotte ein, welche Agrippina mit
der Asche des Germanicus nach Rom liIurückbringen sqllte (Tacit.
Annal. II 79),
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Zeit ist dann auch der Brief des ea e Uu s F 10 ru san
Opramoas, dem ein anderer an die Gemeinde Rhodiapolis ~n.,

mittelbar voraufgegangen war, geschrieben.
Diese genaue Zeitbestimmung des Caelius·Briefes gestattet

leider nicht ohne weiteres eine gleiche für die unmi~telbar vorauf-,
gebenden (nr. 12) wie fUr die nachfolgenden (1~1.. 14-'-Hi) Ur­
kunden, Der Brief ist, da er am Schluss einen Vermerk übel' die
Eintragung unter einem bestimmten Bundespl'iester zu trageu
scheint, wahrscheinlich nicht in dem Jahre des Bundespriesters
Viberinus, welchem der voraufgehende Bunqesbe.schluss n. 12
angehört, geschrieben. Wenn die Beobachtung Hebenleys (S.64)
zutrifft, dass derartige Vermerke auf unserem Denkmal nur

J, . ,

der ersten Urkunde eines jeden Bundespriesterjahres zugefugt
worden sind, atammt der Bundesbescbluss 12 aus einem dem
Jahre 117 vorhergehenden, welches aber von diesem nicht
weit entfernt sein kann, weH zwei Briefe desselben Caelius
Florus (ur. 8 und 9) unter den UrkundeÜ ans dem Jahre des
Bnndespriesters Viherinus erscheinen.

Es spricht manches dafür, dass dieses Jahr des Vibe­
rinns,.dem Jahre desCaelius·Briefes ur. 13 unnlittelbar \'orauf­
ging, demnach dem allgemeinen Jahr 116 eutspricht. Dei'
ßundespriestel' (Claudius) Sacerdos, der nachweislich unmittel­
barer Amtsvorgängel' des Vibel'inus gewesen ist (Itm IU 500
III 35--,41, Heberdcy S. 55), n;mss dieses Amt also im J. 115
innegehabtbaben. Zur Zeit dieser' zwei Bundespriester führte
die Verwaltung der Provinz der Statthalter 'T~'ebiu8 MaximU8
(Briefe m.6 und 7, so~ie Bundesbeschluss ur. 12); ob dieser
noch zur Zeit des Caelius-Briefes U1'. 13, also im Juli 117; im
Amte war, lässt sich mit Sicherheit nicht entscheiden (siehe
unten S. 42).

Weiter el'gibt sieIl folgendes, Das Jahr des Bundes­
priesters Vibel'iuus wal' das zweitenaeh demjenigen, in wel­
cbem Opramoas das Amt des apXl<pu),at bekleidet hatte (He­
berdey S. 55): in dem unter jenem gefassten Bundesbeschluss
nr. 12 heisst es (lU G 14/15): 'Orrpolloav'Arro).).wviou Me;; TOG·

Ka).).uibou 'PolHarrOA€lTnV, TOV rrpO€tlOVTa apXlqHJ),aKa I\u­
Kiwv. Also fällt dieses Amt des Opramoas in das Jahr 114'.

1 Das Datum gestattet einen gewissen Rückschlusa auf das
Geburtsjahr des QpraIlloas. Denn. wenn auch das Amt der Arehi­
phylaki~ gelegentlich voneb9n ins Jünglingsalter g'etretenen Pel'­
sonen yerwaltet werden konnte so von dem im Alter von 18 Jahren
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Wähl'end des Jahres, seiner Archipnylakie lag die Verwaltung
der Provinz, in der Hand des Statthalters Tib. lulius F1'tf,gil
(Beberdey S. 55),

Lassen sich aJsodie dem CaeHus Brief vor8ufgeheQden
Urkunden, nr. 4--12 mit einiger Sicherlleitbestimmten Jahren
zuweisen, so ist dies bei den ihm folgenden ur. 14-19 nicht
in gleichem Masse der' Fall. Denn die Annahme Heberdeys
8,'05, dass der Brief des PomponhIs Antistianus (14) aus
demselben Jahre wie der Caelius-Brief, also nach obigen Dar­
legungen aus dem J. 117 stamiue, entbehrt ehier hiureiellen­
den Grundlage, Nur sov,iel istausser, Zweifel, dass diesel'
Brief und der sicher demselben Jahr angehörende Bundes­
beschluss, nr. 15 in die Zeit zwischen 117 und 120/21 zu
setzen sind: 'Die Frage, ob Pomponius Antistianus überhaupt
derui:lmittelbai'e Nachfolger des Trebius Ml1ximus; der' wenig­
stens im J. 116 noch im Amte war, abel' zUr Zeit des eaeHus·'
Btiefes möglicllCl'weise bereits die Provinz verlassen hatte, ge­
wesen is't, muss unentschieden bleiben, Ein Zwischenraum von
mehr als ein oder höchstens zwei Jahrcn wil'd allerdingszwi­
schell ,den Briefen J3 und 14 schwerlich angenommen werden
dUrfel1. Auch der spätestens aUS der ersten Hälfte des J. 12.4
stammende Brief des Valerius 8everl1s (nI'. 16}muss von dem
Bnndesbeschluss w. 1;3 mindestens durch den Zwischelll'aum,
,eines Jahres, in welchem ApolIonios, der Bruder des Opl'a­
moas, . lyki8ch~r BuudespI~iester war, getrennt gewesen sein,
Bei Anset;zuug des frübesten Z'111ässigen Datums für 14 und 15
könnte der Brief 16 frühestens im J. 119/20, bei Ansetzung'
des spätesten (120/21) frühestens im J. 122: geschrieben sein.

In welchen Zeitabständen die weiter folgenden Akten-

verstorbenen AureliuB Magns IGR III 463 -'-, ''Xird Im AJlg'emeinen
namentlich bei Männern, die nicht wii~ der genannte, allS senatori­
schem Geschlechte stammten, ein n~iferes Alter' dafür vorau~gesetzt

worden seiu. Da Opramo/l.s bereitH unter dem StlltthaltE'r Pompeius
Falco tim das J1\hr 105 irg'endwie öffentlich hervorgetreten ist (Brief
nr, ,1), ,80 wird er nieht wohl Dach dem Jahre 86, eher noch einige
Jahre vorher geboren sein.

I BundesbeschluBB nr.15, IV E' 6ft'.: TW be KOIVW AUKiwv dp[xll­
lJlUAa]Kiav [TETE]AEK!:V Kai Tole; dvaMJ~I(((J1V [dauv]Kph[we; Kai] TfjT1Epl TTjv
Eip~VIlV e1TlIlEAEia ll[wJlJlEp6[vTwe; KJal ev aie; e1TltJ:rEUGIl 1Tapu TOU 1"61'[ e.
fJTEIlJ6voe; 'louAlou 4>.pouYI nlcrTEowl Schl'eiben des Iulius Frhgi

Rat, von Rhodiapolis nr,4, sowie Bundesbeschluss nr. [) (JI
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stücke der unter dem Bundespriester Claudius 1,larcian\ls
gefasste Bundesbeschluss nr. ] 7" der zur Zeit eines unb~­
kaonten Bun~espriestel'8 geschriebene Brief des Stattbaltel'8
Sufenas Vel'Us nr.18, sowie ein zweiter Brief desselben StaU­
halters im Jahre des Bundespriestel's [Ias?]on Sohnes des
Embromos nr. ] 9 - anzureihen sind, muss ganz unsicber
bleiben. Keinesfalls scb]iessen sie zeitlicb unmittelbar an nr.16
RU, wie Hebel'dey annehmen zu dürfen glaubt. Denn der
Name des Lykiamben, an welchen der Brief 18 gerichtet ist,
begann mit den erpalten~n Bucllstaben I, 0 . , ., also wohl
lulius; und mUsste nacb der durch HelHll1dey (S, 59) walll'­
seheinlich gemaelIten Regel, im Vorjahre al~ der des Bundes­
priesters e1'scheinen: zur Zeit der Urkunde 16 bekleidete aber
dieses 1\mt Attalos, der Sohn des Phanias.

MJt der UI'kunde llI'. 20, die demselben Jahre angehören
muss wie der Statthalterbrief 19, beginnt dann die, wie auch
ich glaube, zeitlich nicht ununtcrbrocbene Reibe der K(n'~To<ö

TElllai" del'en Datierung uns biel' nicht tleschäftigensoll.
Die in den bisbel'igen Darlegungen ermittelten Daten fit I'

die Provinzialstatthalter, die in den älteren Aktenstücken des
Opramoas-Denkmals genannt werden, seien hiCl' lIoch km'z
wiederholt.

1. Q. Roscius Ooelizi8 jl;fu.'rena Pompeius }?alco zwischeu
dem J. 103 und 107 (m. 1). In einem dieser Jahre war
Clalldiu8 Telemachos Bllndespriester, •

2. Tib. Iulius Pnl.gi (m. 4 n. 5, vgl. m: 15 IV E 10) ~m

J. 114, vielleicbt schon seit dem J. 113 im Amt. Opra­
moas bekleidet im J. 114 die Archiphylakie.

3, Trebit~s Maximus (n, 6. 7) im J. 115 und 116 (m, 12
III G 10), Bl1udespriester im erstel'en J abre Clalldins Sa­

.eerd08, im zweiten Lqcius Viberinus, Im J. 116 Caelius
Floms procumtor Augusti, Dass )tlaximus noch im J.1l7
im Amte war, ist nicht nachweisbar. Der procurator Cae­
lius Floms fungiet,te l)och im Juli 111 (nI', 13).

4. 1'. Pomponius AntistiamtsF'ltrlis1j,lanus VettonianU8 (lll'.14)l1

1 Er ist um mindestens drei Jabl'e später wie der Bundes­
beschluss nr, 15 (Heberdey S. 62).

2 AbweichelldvOll' dem sonstig'en Brauch ist in dem Bundes­
beschluss 15 ,(IV F 6) bei ErWähnung der Bestätigung durch den
Statthalter dessen Name. verschwiegen: , , . 6 KpaTtI1'to<; i1T€I,ubv I1UV-

K<lT€9€TO. '.
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zwischen 118 1 und 120/21, vielleicht schon zur Zeit des
eaaHue Bl'iefes Dl'. 13 im Juli 117. In 'die Zeit seiner
Verwaltung fällt ,,~obl die Führung des Bimdespricstcl'­
amtes durch ApolIonios, den BI'uder des Opramoas (m.lö).
Vorher war ~Qmponil1sLegionslegat der XX. Legion In
Devlt in Brittania gewesen (CIL VII 164, Eph. ep. IX
p.585), im J.121 bekleidete er den Konsulat.

5. C. 'V'ale1'itts Seve1'tt~ (nr, 16), nach dem J. 118 und vor
demJ. 124, in welchen] er den Konsulat in Rom be­
kleidete. In einem dieser .lahm war Attalos, Sohn des
Phanias, Bundespriester.

Von diesen Statthaltern sind 2 und 3 sicher, 3 lind 4 wahr­
scheinlicllsicll unmittelbar gefolgt, zwischen 4 nnd 5 kann
noch eine bisher unbekannte Persönlichkeit die Provinz val'­
waltet haben, da der zeitliche Abstand z\'\'ischen (lenUrkun­
den 15 und"16 auch mehr als ein Jahr betragen' kann. A118
dem gleichen Grunde ist auch die Zeit des in den Akten8tucken
18, 19 und 21 begegnendel]

6. Sufenas TTet'ltB' nicht näher zu bestimmen: CI' wird aber
l]icbt VOl' dem J. 124 (llndnicht nach dem .1. 131?) sein
Amt geflthrt babel!.

Die .vorgetragene Zeitbestimmuugder Akteustl.icke 1-16
weicht erheblicb ab von der dnrch Löwy-Hebel'dey begründeten
und, sowe.itmil' b~annt,. im Allgemeinen biahe,' gebilligteu
Datierung und' reisst~or der anschliellsendcu, ~ngeblich mit dem
Jahr 131 einsetzenden Urknudemeihe von 18 ab eine zeitliche
Lücke VOll etwa 7-8 Jahren auf. Aber es dal'fdie l!~rage

aufgewol'fen werden, ob die lÜckenlose Liste del' Bundes­
priester, wie sie Heberdey S. 59 fU,' die Jahre 131-152 auf-

. gestellt hat, in allen Punkten einer näheren Prilfung standhält.
In eine solche PrUfung kann hier Hiebt eingetreten, nm auf
einige Punkte soll in Kül'ze aufmerksam gemncht· werden.

Es ist schon oben darauf' hingewiesen, dass vor der Ur­
kunde nr. 18 ein Bundespriester, Iu[liuß . '.' ..], der bei He­
berdey felllt, in die' Liste einzuschieben ist. Femel' darf die
Ansetzung des Ihmdespriesters Veranius Pdseianus in das Jahr
145 (Heberdey S. 66) bezweifelt werden, da zur Zeit seiner

1 Die Neubesetzung des Statthalterpostens kanu mit dem
Thronwechselim Herbst 117 in msltchlichl'm Zusammenhang stehen.
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Amtsfilbi'UDg nicbt der seit dem Jahre 144 fungierendeQ, Vo­
conius. Saxa an der Spitze der Pl'ovinz Lycia stand, sondern
sein wahrscheinlich unmittelbarer Vorgänger Innius Paett18 (In­
s.chrift von Cyaneae bei Cagnat IGR III 704 I u f,), Danach
wh'd Priscianus wahrscheinlich. im Jahre 143 Bnndespdester
g~wesell sein, und der nach der gleichen Inschdft vor ibm
unter demselben Statthalterfungicl'ende Flayins S081lS (ebenda
704 I 13) dem Vorjahre, also 142 (statt bei Heberdey dem

.Jahre143) zuzuweisen sein, Denn diesel' lunius Paelus k.ann
erst im Frühjahr 142 in die Provinz gekoillmensein, da zur
Zeit des siehcriOl Jahre 141 fungierenden BUlldespriesters
lulins Heliodorus (Kaiserbrief 01', 38) noch ein Iulius Aqui­
[linus oder Aquila?] I' (Brief 01', 3ö) den Stattbalterposten be­
kleidete, Weiter: das Jabr des Il11ius Titianus, Sohn des Pha­
nias, dei' nach IGR IU 704 l s zwischen Flavius Attalus und
Flavius Sosus Bundespa'iestergewcsen sein muss, kann nicht
dem Jahre 142 (so Hebel'dey S, (6), .in welchem Flavius Sosus,
ebensowenig dem Jahre 141, in welchem Iulius HeliodOl'u8. dieses
Amt bekleidete, entsprechen, Da ebenso die Jahre 140 und
189 dUl'ch Polycbal'Olos bzw, lason, Sohn des Nikostratos, be­
setzt sind, und Sarpedon} Sohn des Pantainetos, nicht vor dem
Jahre 138 Bundespl'iestcI' gew,esen sein kanu 2 (Urkunde ur. 26),
rlickt das Jahr' des Iulius Titianus minuestens bis zum Jahre 13,7
hinauf, in welches Heberdey den lnavius AttalllS ansetzt, Dieser
muss demnach weitei' binaufg'eschoben werden; um \-vie viele
Ja11l'6, bleibt ungewiss, In sein Amtsjahl' 181 sicberein Wechsel
des Statthalters, als welcher dm'ch die Ua'kunde n. 24 . " tM

Sen~ca. d!ll'ch die Inschrift von Cyaneae (IGR 1II704' I 6)

Cal~8triu8 Tiro, letzterer im Mona,tJuli d, J" bezeugt sind,
Aber über die Zeit heider nnte.' Hadl'ians Regierung amtierenden
WÜl'denträgel' ist näher nichtszD bestimmen; ja nicht einmal
zu entscheiden, ob Tiro Vorgänger oder Nachfolger des Seneea
gewesen ist.

Damit wird die ~ichtigkeit deI' Heberdeyscben 'Zeit­
a.nse.tzung fUr die Bundespl'iestervon FIll:v,iu8 Marcianus bis

1 In einer Inschrift lIer pamphJ'lischen Stadt. Pel'ge erscheint
ein P. Iulius Aemiliu8 Aguila als KpdTII1TO<; J'rfEI1WV der Provinz
Lyria Pllmphylia (IGR 111 793); er könnte mit dem ,. Iulius Aqui"
des Opramoas-Denkmals ein und dieselbe Person sein, '

. 1I Sein Amtsjabr fälft schon in die Regierungszeit des Kaisers
Antoninus PiUll (Beschluss ur. 26 [Vn ß bis EJ),
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OlaudiusAttalus, die den Jahren 131-137 entsprechen sollen,
in Fl'age gestellt, .und der Bestimmung des Jahres 136 als
desjenigen, in welcheln Opramoas 8elbst Bundespriestei' ge­
wesen sein solJ, der Boden entzogen. Allem Anschein nach
dUrfte dieses Amt mehrere Jahre weiter Llnaufznrücken sein.

Von elen Stattbaltel'D, die na c h Valerius Severus und
vor CorneJius Proculus, also zwischen 124 und 138 1 die Pro­
vinz verwalteten, sind uns wahrscheinlichuocb mehrere Namen
ganz unbekannt: die drei scboll erwäbnten: Sufenas VCI'US;

Calestrins Tiro und , . ,<Seneen können, selbSt wenn jeder
von ihnen vel'1läJtnismiissig lange im Amte I blieb. <1iezeitliche
Lücke von etwa 14---15 Jahren bei weitem nicht geflHltIJapen ll.

Und das gleiche muss, um I in erhöhtem Masse, auch für .die
Namenlistedel' Iykiscben Bundespriester zutreffen. '

Wiesbaden. E. Ritterli~g.

I Von diesem Jahre an scheint die Reihe der Statthalter
einigcl'massen geschlossen bekannt zu sein:

139-141: Cn. ArriusCol'nelius Proeulus
141{42: , , Iullus Aqui[la? , .
1<12 u, 143/44: , , Iuniu!l Paetns
144-147: Q. Voeonius Saxa FidllS
147 (?), 148 u, 149: C. IllIills Avitlls
149-161: D,.RllpiIius Severus
J52: Aelius Pro , , , ,

2 Ob in' diese Lücke ein Flavius Aper, dernacb der Inschrift
IVon Cyaneae 1GR III 704 v, 10 Statthalter von Lykien war, einge,
schoben werden darf, bleibt zweifelhaft.. Wenn er wh dem Konsul
des Jahres 130 identifiziel't werden dÜdt(·, würde seine Statthalter­
schaft kurz vor dieses Jahr anzusetzen sein. Aber es;spricht einiges
dafÜl', dlls8 seill gleichnamiger Sohn, der den Konsulat hll Jllhre 176
zum zweitenmal .bekleidt'te, . hier gemeintiat; dessen Statthaltel"­
schaft würde dann etwa in die zweite .HäUte ~r Regil"rung des
Antollinm Pius fallen, Obwohl die EI'wähllullg der Bundespriester
Licinius Longus und IuIius HeIiodoruB <im Jahr~ 141) in der In­
schrift IGR III '104 dem. Jahre, in .welchem Aper Stalthaiter war,
nachfolgt, scheilltdoch der Bundespriester. MalJBolos, Sohn des
Jason, dessen Name am Anfang ·der Inschrift steht,' zeitlich el'st nach
jenen beiden funktioniert zu haben. ,Man müsste aJldernfalls in
seinem Vater nicht den Bundespriesler lason, SohW des Nikostratoll,
vom Jahl'e 139 erblicken und den Absender des Schreibells an Apel',
LiciniusStasitheniis, von dem gleichnamigen Prieste)' in den vier­
ziger Jahren des II.Jahrh, trennen wollen.




